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61. 

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung· 

Be-;;reff: Änderung des Bebauungsplanes "Burgallee" 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluß 
zu fassen: 

1. Der Änderung des Bebauungsplanes für das· Gebiet. "Burgallee", das 
von den Strassen: Kepler-, Kirchhoff- und Kantstrasse umschlos-
sen ~ird, wird zugestimmt. · 

2. Die.Änderung des Bebauungsplanes wird, weil die betroffenen und 
benachbarten Eigentümer sowie die betroffenen Träge.:i:-: •öffentli
.cher Belange zugestimmt haberi, gemäss § 10 . in Verb.inqung. mit § 
13 BBauG als Satzung beschlossen. · · .:. ; · · ·· 

. " - ' 

Hanau, den 9.4.69 

Mitzeichnung: 
(Martin) , 

Bürgermeis,ter ,Y12 · .~1,,. 
ucl..J.tcJ. ,y,,J 

des 
Beschluß 

Magistrates der Stadt Hanau . ,. r~ j.,✓,,,,_ e.ux11~ - .. 
yrz. · .. ·✓lt fJU . . Jvz . /t::J&.. 

Oberburgermeister Protokollführer 

111, 1, ,r Tag , ••• " ., ••• o g .,, 

Nr. • • f.3.1 /. { 1. , 

100/12 Blatt ••••• , 



Begründung: 

Im Rahmen der Änderung der Gemarkungsgrenze Hanau - Dörnigheim 
im Jahre 1968 wurde die Führung der Kirchhoffstrasse verändert. 
Durch Verhandlungen der einzelnen Bauträger untereinander wurde 
eine Änderung der Baumassenverteilung erforderlich, welche es 
den einzelnen Bauherren ermöglicht, ihre Planungen günstiger un
tereinander abzustimmen und gleichzeitig ihren nachbarlichen Be
langen anzupassen. 

Die Nassauische Heimstätte hat mit Schreiben vom 10.3.1969 gebe
ten, eine Bebauungsplanänderung .v.orzunehmen. Diese Bebauungs
planänderung wurde in verschiedenen Verhsl-Ildlungen zwischen der 
Nassauischen Heimstätte, den Bauherren und der Bauverwaltung der 
Stadt Hanau erarbeitet. Anstelle der bisher vorgesehenen Baumas
senverteilung soll nunmehr eine abgestufte 3- bis 6-geschossige 
Bebauung angeordnet werden. Die. im rechtskräftigen Bebauungs
plan "Bu.rgallee" vorgesehene Aufgliederung in eine 4-geschossige 
abgetreppte Bauwe:Lse soll - wie aus dem Plan näher hervorgeht-
3- bis .4-geschossig gegliedert erfolgen. Weiterhin soll zusätz
lich zu· dem bisher vorgesehenen.Garagenhof an der Keplerstrasse 
e:ln weiteres Parkdeck an der Ecke Kirchhoffstrasse / Kep1erstras-'·· ,~ 
se errichtet werden. Die offene 2~geschossige Reihenbauweise 
lcl.n der Keplerstrasse wird nicht.weiter von der hier beantragten 

_l'\ebauu,ngsänderung berührt. 

Sämtliche Anlieger und Grundstückseigentümer sowie die betroffe
nen Träger öffentlicher Belan~e im Bereich des Bebauungsplanes 
wurden gehört. Sie haben der Anderung zugestimmt. 

Die vorstehende Bebauungsplanänderung stellt im Prinzip eine 
. neue Baumassengliederung, die im Benehmen mit den einzelnen Ei

gentümern erarbeitet wurde, dar. Öffentliche -Grundsätze stehen 
dieser Bebauungsplanänderung nicht entgegen. Die Baumassenglie~ 
derung gliedert sich sinnvoll in die sie umgebende Bebauung ein. 

Beschluß T 2 ; i, "' 
der St~dtverordnetenver,sammlunf\ der, St~dt}{a7au _ · ag • • • 'ci ';.' i·9 • 
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Veröffentlicht im 

Hanauer Anzeiger vom 9.8.1969 

- ~intltche Beka,nntmachung . 
} . ..< , :. '1_er Sfalit Hanau _ . - . 

Änderung des Bebauungsplanes „Burgallee" für das _Gebiet, 
clas von ·den Straßen: Kirchhoff-, Kant~ und Keplerstraße 
umschlossen Wircl. 

Die Stadtveroidnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 
28. 4. 1969 die Änderung des Bebauungsplaries „Burgallee", 
und zwar für das Gebiet, das von den Straßen: .Kirchhoff-, 
Kant-- und Kepplerstraße umschlossen wird, ·gemäß § 10 in 
Verbindung mit § 13 BBauG als Sat_zung bes~lossen. Von 
dieser Bebauungsplanänderung sind lediglich die Grund
stücke ausgeschlossen, die mit zweigeschossigen Reihen- oder 
Doppelhäu'sern bebaut sind sowie der an der Ecke Kantstraß_e/ ' 

• Kcplerstraße geplante Einstellplatz. 

Der Bebauungsplan mit der beschlossenen- Anderung wird 
zusaminen mit der Begründung an dem der Veröffentlichu_ng . 
dieser Bekanntmachung nächstfolgenden VVei:ktag, während, 
der Dienststunden der Bauverwaltung der Stadt Ranau' iffi 
Rathaus, Zimmer 328 - 331 im 3. Obergeschoß, in der_ Zeit • 
vom 11. 8. bis 11. 9. 1969 einschließlich öffentlich ausgelegt. 
Mit Ablauf der Auslegungsfrist wird die Bebauungsplan
änderung rechtsverbihdlich. 

Hanau, den 4. 8. 1969 
Der Magistrat der Stadt Hanau 
gez. Dröse Oberbürgerffi~ister , 

Hiermit wird beglaubigt, daß dieser 
der il)l Hanauer Anzeiger am 9.8. 196? 
Bekanntmachung identisch ist. 

Zeitungsausschnitt mit 
veröffentlichten amtlichen 

h 
:iH,Qnau, .10.1969 





Der Regierungspräsident in Darmstadt 

V 3 - 61 d 04/01 - Hanau - 1 -

I. An den 

Magistrat 
der Stadt Hanau 

645 Hanau 

Darmstadt, den 

Tel.: 12 

Kanzleistempel . 
Ausgef. cm: - 5,: JA.N. /0.~b . l(ir, ,.,. 
Gele,,on am: Lvi · JJ.c," 
Abges. am: 8. Jan. 1970 tt' . 
VoLg. an Reg. am: 

Betr.: BauleitElan~ der Stadt Hanau; 
hier: Anderung des Bebauungsplanes nBurgallee" für das Gebiet, 

das von den Straßen: Kirchhoff-, Kant- und Keplerstraße um
schlossen wird(§ 13 BBauG) 

Bezug: Bericht vom 6.10.1969, Az.: 61 Mü/mr. 

Die vorgesehene Änderung des rechtswirksamen BebauUIIB"splanes nBurgallee" 

der Stadt Hanau kann gemäß§ 13 des Bundesbaugesetzes nicht durchgeführt 

werden. 

~dung: 

Die öffentlichen Verkehrswege sind in ihrer Lage erheblich geändert und 

liegen zum Teil außerhalb des Geltungsbereiches des rechtswirksamen Be

bauungsplanes. Die bebaubaren Flächen sind neu festgesetzt. Die zweige

schossige Reihenbauweise, die nach der Begründung von der Änderung nicht 

betroffen sein sollte, ist trotzdem in ihrer örtlichen Lage verändert wor

den, ein Block ist sogar ganz fortgefallen. Ich darf feststellen, daß dies 

erhebliche Änderungen sind, die die Durchführung des Verfahrens nach§ 2 ff 
' BBauG erforderlich machen. 

Weiterhin ist aus dem mir vorgelegten Plan zu entnehmen, daß noch weitere 

Änderungen durchgeführt werden sollen oder schon durchgeführt worden sind. 

JJas Sondergebiet „Schule" ist nach Westen erweitert worden unter in An
spruchnahme von ausgewiesenem Wohngebiet. An der südwestlichen Ecke des 

rechtswirksamen Bebauungsplanes sind außerhalb des Geltungsbereiches neue 

Verkehrsflächen und Wohnbauflächen eingetragen. 

Ich bitte, das Verfahren nach den Vorschriften in§ 2 des BBauG unter Ein

beziehung weiterer schon jetzt übersehbarer Änderungen und Erweiterungen 

durchzuführen. 

Im Auftrag 

II. Z.d,A, & / 
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STADT HANAU Der Magistrat 

Stadtplanungsamt 

Stadtverwaltung (Amt 61) 645 Hanau Postfach 682 

An den 
Herrn Regierungsprösidenten 

6100 Darmstod t 

Rheinstraße 42 

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Sachbearbeiter ~ DurchWa Datum 

Nie/d 
295-

382 3.4.1973 

Betr.: Änderung des Bebauungsplanes "Alter Ruckinger Weg 25/I (Plangebiet 
Budinger Straße)" und ~nderung des Bebauungsplanes "An der Gemeind~
bezirks renze zwischen B 8/4(fund Landstraße°1L 3328) - Plangebiet 
Kirchhoffstraß'e" gemaß 3 BBauG 

Gemöß Nr. 3.3 der Bauleitplanrichtlinien - Erlaß des Hess. Ministers des 
Innern vom 23. 3. 1962 in der Fassung de& Erlasses vom 24.7.1965 -
Uberreichen wir die Änderung der ~ort vorliegenden Bebauungisplöne 

"Alter RUckinger Weg 25/I (Plangebiet Budingerstraße)" und 

"An der Gemeindebezirksgrenze zwischen B 8/40 und Landstraße 
(L 3328) - Plangebiet Kirchhoffstraße" 

zur Ergönzung der dortigen Unterlagen. 
U. E. waren beide Bebauungsplanönderungen gemaß § 13 BBouG. durchzufUhren, 
weil olle erforderlichen Zustimmungen erteilt wurden und durch die herbei
gefUhrten Änderungen die Änderung des Flöchennutzungsplanes - wenn dieser 
in rechtsverbindlicher Form vorhanden wöre - nicht erforderlich geworden 
wöre, 

Anlogen 

Hausanschrift: 6450 Hanau, Am Markt 14.15 

Konten der Stadtkasse: Girokonten bei allen Hanauer Ba_nken und Sparkassen 

~v) 
(G~ß) 

Stadtrat 

(E' Sammelnummer {06181) 2951 

PostschElckkonto 5104 Frankfurt/M. 
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l Kurzmitteilung ti_ [et° >ia.l 

Die beigefügten Unterlagen erhalten Sie 

Absender (Stempelaufdruck) 

Regiemngspräsidium Darmstadt 

64278 Darmstadt 

Dez. V 32.2 

r·Eingang Stadt Hanau 

A · o O 7 9 9 2 6. 03. 9 8 

, _____ 6__ --- --

Q zuständigkeitshalber Q zum 
verbleib 

'Y::X gegen ~ in Erledigung des oben-
~ Rückgabe ~ genannten Vorgangs 

Ich bitte um 

0 
0 

Kenntnis
nahme 0 weitere Ver- Q Prüfung 

anlassung 0 
Stellungnahme/ ► 
Bericht 

Sonstiges 

0 Zu obengenanntem Vorgang 
erstatte ich Fehlanzeige. 

Sonstiges 

0 

0 

telefonische ► 
Rücksprache 

Abgabenachricht 
wurde erteilt. 

.Genehmigung 

► l bis zum 

0 Zwischenbescheid 
wurde erteilt. 

§ ; ;@Anlage ;f /,(f-( 




